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VETimpulse – DIE Zeitung  
der gesamten Veterinärmedizin!

– Informativ, investigativ, unabhängig und unkonventionell.

– einschließlich toller Fotos, Tabellen und/oder Grafiken.

–  Informationen und Fachbeiträge für  
Kleintier-, Pferde- und Nutztierpraktiker/innen  
sowie Studenten/in.

– Eine Prise Humor ist natürlich auch dabei!

– Nachhaltiger, klimafreundlicher, aktueller, frischer.

– Service orientierter und voll im Trend.

– Ein Click und die Artikel erscheinen in bewährter Qualität.

UND
VETimpulse online – DIE Online-Zeitung  
der gesamten Veterinärmedizin!

Mehr zur VETimpulse online unter www.vetimpulse.de/mediadaten 2024
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Hyaloronsäure war gestern

Augenprobleme beim Shi Tzu

Shih Tzus haben massive Probleme 

mit diversen Augenerkrankungen. Das 

konnte jetzt eine gemeinsame Studie 

von israelischen und brasilianischen 

Forschenden belegen. Mehr zur Studie 

steht auf

Seite 4

Bei Osteoarthrose werden viskoelastische 

Produkte eingesetzt, die die Gleitfähigkeit 

der Gelenkschmiere verbessern sollen. Bis-

her kam überwiegend Hyaluronsäure zum 

Einsatz. Sind Polyacrylamid-Hydrogele 

eine Alternative? Infos auf
Seite 10

KURZ & FÜNDIG

Aktuelle Meldungen – für Sie aufgelesen

Arbeitszeitflexibilisierung gefordert

 ■ Die Bundestierärztekammer und der Bun-

desverband Praktizierender Tierärzte warnen vor 

einem dramatischen Fachkräftemangel in der 

deutschen Tierärzteschaft. Dieser Mangel könn-

te die flächendeckende tiermedizinische Ver-

sorgung gefährden, insbesondere im Not- und 

Nachtdienst. Die gesetzlichen Regelungen, insbe-

sondere das starre Arbeitszeitgesetz, erschweren 

eine sinnvolle Verteilung der Arbeitszeit und die 

Aufrechterhaltung von Notdiensten. Die Verbän-

de fordern eine Flexibilisierung des Arbeitszeit-

gesetzes und weitere Maßnahmen zur Verbesse-

rung der Arbeitsbedingungen für Tierärzte. Sie 

appellieren an die Politik, schnell Maßnahmen zu 

ergreifen, um den akuten Mangel an Tierärzten 

zu beheben und die Tiergesundheit sowie den 

Tierschutz zu gewährleisten. Die Forderungen: 

1. Umstellung von einer Tages-Höchstarbeitszeit 

auf eine Wochen-Höchstarbeitszeit mit einer fle-

xiblen Verteilungsmöglichkeit der Arbeitsstun-

den. 2. Eine damit verbundene Möglichkeit zur 

begrenzten Verkürzung vorgeschriebener Ruhe-

zeiten. 3. Definierte flexible Wochenend- und 

Feiertagsregelungen.  

BTK 

Evaluierung der TÄHAV

 ■ Im Rahmen der Evaluierung der TÄHAV hat 

das Bundesministerium für Ernährung und 

Landwirtschaft (BMEL) die Kompetenzstelle für 

Evaluierungen beim Statistischen Bundesamt 

damit beauftragt, eine Onlinebefragung bei der 

Tierärzteschaft durchzuführen, »Um festzustel-

len, ob die mit der Verordnung eingeführten 

neuen Regelungen zu Umwidmungsverboten 

und Antibiogrammpflichten wirksam sind, und 

um etwaige Verbesserungspotentiale der Zwei-

ten Verordnung zur Änderung der TÄHAV zu 

identifizieren«. Die Umfrage kann unter folgendem Link auf-

gerufen werden: https://destatis.sslsurvey.de/

tieraerztlicheHausapotheke

Sie läuft bis zum 27. Oktober 2023. BMEL/cnb

Wem darf ich den Patienten 

mitgeben?

»Ihr Hund kann aus der Klinik abgeholt werden«. Was erstmal jedes  

Besitzerherz höher schlagen lässt, kann auch mal zum Albtraum werden. 

Nämlich dann, wenn einfach eine unbefugte Person das Tier abholt  

und im schlimmsten Falle nicht wieder herausgibt.

Fallstrick Eigentumsverhältnisse
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Die ultimative Komplettversorgung für Frischabkalber.

Steigert die Futteraufnahme, verbessert die Milchleistung.

YMCP Vitall ® Bolus

serumwerk-tiergesundheit.de

Serumwerk Bernburg

Tiergesundheit GmbH

Hallesche Landstraße 105 b

06406 Bernburg

Lebendhefe in ihrer

explosivsten Form
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W er darf ein Tier aus ei-

ner Klinik oder Pra-

xis abholen und wer nicht? 

Wie heikel diese Frage 

sein kann, zeigte jüngst 

der Fall einer Hundebesit-

zerin, deren Hundesitter 

die günstige Gelegenheit 

ergriff, seinen Avancen an 

sie Nachdruck zu verlei-

hen, indem er den Vier-

beiner schon mal aus der 

Klinik abholte, während 

Frauchen noch unterwegs 

dorthin war. Das Problem: 

Dazu hatte die Besitzerin 

den Hundesitter niemals 

ermächtigt und auch der 

Klinik keine Vollmacht 

erteilt – zumal sie schon 

länger verzweifelt versuchte, Distanz zu dem 

Mann zu wahren. Ein komplexes Thema

Diese Geschichte wirft ein Schlaglicht auf 

ein rechtliches Problem, mit dem alle prakti-

zierenden Tierärzt:innen tagtäglich konfron-

tiert sind. Wer kennt sie nicht, Frau Braun und 

Herrn Schwarz, die abwechselnd mit Pinky die 

Praxis aufsuchen und den Empfang regelmä-

ßig zur Verzweiflung treiben, weil sie nicht den 

in der Praxis registrierten Namen verwenden? 

Wer hat nicht schon die kastrierte Katze am 

Nachmittag der Mutter des Besitzers mitgege-

ben, weil dieser einen Arzttermin wahrneh-

men musste? Immer im guten Glauben, dass 

das schon so in Ordnung geht. Bis … ja, bis 

es dann einmal doch nicht so ist, weil man 

in einen Rosenkrieg im Rahmen einer Tren-

nung gerät oder eben der Stalker sich den Fiffi 

aneignet. Dabei sind Besitz- und Eigentumsverhält-

nisse in der Haustierhaltung ohnehin kom-

plex. Michael Panek, Justiziar des Bundesver-

bandes Praktizierender Tierärzte (bpt), bemüht 

sich, etwas Licht ins Dunkel zu bringen: »Es 

muss nicht nur einen Halter für das Tier geben; 

denkbar wäre, dass mehrere Personen, also 

Ehemann und Ehefrau, vielleicht sogar eine 

ganze Familie Halter des betreffenden Tieres 

sind. Tierhalter ist nach der üblichen Defi-

nition derjenige, dem aus eigenem Interesse 

auf längere Zeit die Bestimmungsmacht 

Foto: AdobeStock

Übergabe an den Besitzer – nur an 

bevollmächtigte  
Personen erlaubt
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Abonnentenzahlen – Print
(Deutschland)

Verbreitung

Deutsches  
Tierärzteblatt

VETimpulse

11.795

8.887

Kleintier praxis

2.302

1.760

Praktischer  
Tierarzt

7.375

1.543

Veterinär  
Spiegel

6.228

480

Pferde  
Spiegel

1.534

749 43.452

11.292
Rentner /  

nicht im Beruf

44.618

Quelle: Statistik Deutsches Tierärzteblatt 2022 / Veterinär Verlag IVW-Meldung 4/2022



CVEimpulse – Fachwissen Kompakt 
aus dem Hause VETimpulse

•  Die online-Fortbildung, flankiert mit print-Exemplar
•  Ausgesuchte Fachthemen für den Praktiker
•  Umfassend, aktuell und angenehm lesbar
•  Großer praktischer Nutzwert
•  Nachschlagewerke für Berufsanfänger und »alte Hasen«
•  Kostenpflichtiger Bezug im Abo

CVE Kleintier erscheint 6 × jährlich

CVE Pferd erscheint 4 × jährlich

www.cve-impulse.de

www.CVE-impulse.de

  CVE Kleintier

Continuing Veterinary Education 

4 · 2023

Durch Fortschritte sowohl in der chirurgischen Vorgehensweise 

als auch durch Optimierung der postoperativen Nachsorge 

konnte die Prognose für brachyzephale Patienten nach chirur-

gischer Intervention deutlich verbessert werden. Dieser Beitrag  

befasst sich anschaulich mit der Pathogenese, mit klinischen 

Symptomen bis hin zur Chirurgie.

Brachyzephales Syndrom  

– mehr als eine kurze Nase

1 Stunde

 

zertifizierte FortbildungATF

CVE Pferd
Continuing Veterinary Education

  CVE Pferd
Continuing Veterinary Education 

3 · 2023

Jedes Frühjahr wird der/die Pferdetierarzt/-ärztin mit kranken 

Fohlen konfrontiert. Die folgende Zusammenfassung über häu-

fige internistische Erkrankungen beim Fohlen, vom Neonaten bis 

zum Absetzer, soll helfen, sich die relevantesten Erkrankungen, 

ihre Symptome sowie Therapie- und Präventionsmöglichkeiten 

nach der Winterpause wieder in Erinnerung zu rufen.

Das Fohlen-ABC:  ausgewählte internistische Fohlenkrankheiten

1 Stunde
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CVE-Pferd 2.000

Quelle: Veterinär Verlag 10/2023
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Quelle: Veterinär Verlag 10/2023
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CVE Kleintier / CVE Pferd Anzeigenformate

CVE Kleintier erscheint 6 × jährlich

CVE Pferd erscheint 4 × jährlich

www.cve-impulse.de

Unsere CVE-Fortbildungsmodule Kleintier und 
Pferd haben sich eine Sonderstellung er arbeitet 
und sind im Abonnement erhältlich. 

www.cve-impulse: 

Lesen, lösen, punkten …!
Die Stärken:

•   Nutzwertige Themen mit praxisnahen 
Diagnosetipps und Therapiealternativen.

•   Fachlich fundiert und dennoch gut zu lesen.

•   Die Print-Ausgaben sind Fortbildungsmodul und 
zugleich Nachschlagewerk im Praxisalltag.

•   Werbung in den CVE-Modulen wirkt deshalb 
über den Tag hinaus – besonders wenn sie 
direkten Bezug zum Fortbildungsthema hat.

1/1 Seite – Vierfarbig € 2.377,– 

1/2 Seite – Vierfarbig € 1.147,– 
210 × 140 mm (B × H)

Sonderformate auf Anfrage – rufen Sie uns 
einfach an!

Anschnitt 210 × 277 (+3) mm 1/3 Seite – Vierfarbig € 756,– 
210 × 90 mm (B × H) 

Platzierung Randspalte – Vierfarbig € 626,– 
58 × 277 mm (B × H)

210 × 140 mm (+ 3 mm Anschnitt)

210 × 90 mm (+ 3 mm Anschnitt)

58 × 277 mm  
(+ 3 mm  
Anschnitt)

www.CVE-im
pulse.de

  CVE Kleintier

Continuing Veterinary Education 

4 · 2023

Durch Fortschritte sowohl in der chirurgischen Vorgehensweise 

als auch durch Optimierung der postoperativen Nachsorge 

konnte die Prognose für brachyzephale Patienten nach chirur-

gischer Intervention deutlich verbessert werden. Dieser Beitrag  

befasst sich anschaulich mit der Pathogenese, mit klinischen 

Symptomen bis hin zur Chirurgie.

Brachyzephales Syndrom  

– mehr als eine kurze Nase

1 Stunde 
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CVE Pferd
Continuing Veterinary Education

  CVE Pferd
Continuing Veterinary Education 

3 · 2023

Jedes Frühjahr wird der/die Pferdetierarzt/-ärztin mit kranken 

Fohlen konfrontiert. Die folgende Zusammenfassung über häu-

fige internistische Erkrankungen beim Fohlen, vom Neonaten bis 

zum Absetzer, soll helfen, sich die relevantesten Erkrankungen, 

ihre Symptome sowie Therapie- und Präventionsmöglichkeiten 

nach der Winterpause wieder in Erinnerung zu rufen.

Das Fohlen-ABC:  ausgewählte internistische Fohlenkrankheiten

1 Stunde
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Standardformate im redaktionellen Teil der Print-AusgabeAu f l Ag E
Druckauflage/Print:
15.000 Exemplare
Verbreitete Auflage: 
11.795 
Feste Abonnenten: 
8.887 
(Stand 4. Quartal 2022)

Veterinär Verlags GmbH  
Hindenburgstraße 71, 27442 Gnarrenburg  
Tel. (0 47 63) 9 45 93-0, Fax (0 47 63) 9 45 93-15  
E-Mail: verlag@vetimpulse.de  
www.vetimpulse.de

Bankverbindung: 
Volksbank eG Osterholz-Scharmbeck  
BIC: GENODEF1OHZ  
IBAN: DE61 2916 2394 3010 4459 00

Geschäftsführung: Dr. med. vet. Manuela Tölle

1/1 Seite – Vierfarbig € 6.666,– 1/2 Seite (A4) – Vierfarbig € 4.318,–

hoch 420 × 138 mm

280 × 198 mm

209 × 297 mm

Anschnitt 320 × 465 (+ 3) mm

Satzspiegel 280 × 420 mm

Dieses Format ist auf Anfrage  
auch im Bunddurchdruck (quer) möglich

(siehe Sonderformate )

Zeitungsformat:  
Berliner Format (465 mm hoch, 320 mm breit)

Satzspiegel:  
420 mm hoch, 280 mm breit, 4 Spalten je 67 mm

Druckverfahren:  
Bogen-Offsetdruck

Druckunterlagen:  
druckfähige PDF/X4-Datei, 4-Farb-Modus, keine 
Sonderfarben, kein RGB, keine Word-Dokumente.

Datenübermittlung per E-Mail an:  
verlag@vetimpulse.de

Ins Auge springen

Ungeschlagen im Aufmerksamkeitswert bleibt 
natürlich die VETimpulse-Titelseite der 
Print-Ausgabe.

Preise für Vorzugsplätze/feste Formate:

Titelseite  
230 × 110 mm (B × H), vierfarbig – € 3.838,– 

Titelseite  
67 × 80 mm (B × H), vierfarbig – € 1.805,–

Vo r z u g S P l äTz E



Standardformate im redaktionellen Teil der Print-Ausgabe A N z EI g EN P r EI S E

Alle in diesen Mediadaten genannten Preise sind 
Nettobeträge und verstehen sich  
zzgl. 19 % Mehrwertsteuer.

Rabattstaffel/Print-Ausgabe 
6 Anzeigen  10 %  
9 Anzeigen  15 %  
12 Anzeigen  20 %  
18 Anzeigen  25 %  
Ab 24 Anzeigen  30 %  
(bei Schaltung innerhalb eines Jahres)

Agenturvergütung für Print-Ausgabe: 15 Prozent  
Zahlungsbedingungen: 14 Tage nach 
Rechnungsdatum ohne Abzüge

1/4 Seite – Vierfarbig € 2.469,– 1/8 Seite – Vierfarbig € 1.755,–

Anzeigenschluss/Auftragseingang: 
Buchung 4 Wochen vor Erscheinungstermin.  
Fordern Sie bitte unsere Terminliste an.

Erscheinungsweise:  
immer zum 15. eines Monats.

Anzeigenplatzierung:  
Platzierungszusagen sind – Ausnahme Vorzugsplätze 
– nicht möglich, da Ausgabenumfang und Seitenauf-
bau von der aktuellen Themenlage abhängig sind.

138 × 100 mm

67 × 205 mm

138 × 205 mm

205 × 138 mm

280 × 100 mm

67 × 420 mm

Beilagen 
€ 230,– per 1.000 Exemplare (bis 25 g).  
Andere Gewichte auf Anfrage:  
Tel. (0 47 63) 9 45 93-11 
Jeweils zzgl. Postgebühren.  
Beilagen werden nicht rabattiert.

Sonderangebot Pflichtext 
Pflichttext in Kombination mit einer  
4C-Anzeige ab Format A5 zum Beispiel  
67 × 200 mm / 138 × 100 mm (B × H)  
Schwarzweiß € 762,– / mm: € 3,81



formate im größten kostenlosen Kleinanzeigenmarkt (Print)r u b r I K A N z EI g EN

Alle Formate des Kleinanzeigenteils der 
Print-Ausgabe sind auch als Stellen-
anzeigen buchbar. Auf die Basispreise 
gewähren wir hierfür 30 % Rabatt.

Beispiel: 138 × 100 mm – vierfarbig € 532,–  
mm-Preis: € 2,66 (€ 3,80 minus 30 %)

Fließtextanzeigen / pro Zeile € 20,–  
Bild / Logo: € 20,–

Aktuelle Fortbildungstipps

In der Rubrik Fortbildungstipps veröffentlicht 
VETimpulse Fortbildungsanzeigen nach verlags-
eigener Gestaltungsgrundlage zum Sonderpreis:  
64 × 90 mm – vierfarbig € 185,–.

1/4 Seite – Vierfarbig € 1.558,–  
zum Beispiel 138 × 205 / 280 × 100 mm (B × H)

1/8 Seite – Vierfarbig € 760,– 
zum Beispiel 138 × 100 mm / 67 × 205 mm (B × H)

Andere Formate auf Anfrage /  
mm-Preis: € 3,80

1/16 Seite – Vierfarbig € 380,– 
zum Beispiel 138 × 50 / 67 × 100 mm (B × H)

1/32 Seite – Vierfarbig € 190,– 
zum Beispiel 67 × 50 mm (B × H)

Rubrik Fortbildungstipps 

Sonderpreis – vierfarbig € 185,– 
Standardformat: 64 × 90 mm (B × H)

138 × 205 mm

67 × 205 mm138 × 100 mm

280 × 100 mm

67 × 100 mm 67 × 50 mm

138 × 50 mm

Beispiel:

Hervorhebung 
durch 

Rahmen

138 × 100 mm

Beispiel:

Hervorhebung 
durch 

Farbfläche

138 × 100 mm

64 × 90 mm

StellenanzeigenFortbildungstipps

ANSPrEChPArTNErINNEN

Anzeigenleitung: 
Bärbel Lüers  
Telefon:  
(0 47 63) 9 45 93-11  
baerbel.lueers@vetimpulse.de

Anzeigenberatung: 
Iris Mester 
Telefon:  
(0 47 63) 9 45 93-0 
iris.mester@vetimpulse.de

Sprechen Sie uns an.  
Wir beraten Sie gerne: Telefon (0 47 63) 9 45 93-0



Allgemeine geschäftsbedingungen für Anzeigen und fremdbeilagen in der Print-Ausgabe
 1.  Anzeigenabschlüsse müssen innerhalb eines Jahres nach Erscheinen der ersten Anzeige abge-

wickelt werden. 

 2.  Die in der Preisliste verzeichneten Nachlässe werden nur für die innerhalb eines Jahres 
erscheinenden Anzeigen eines Werbetreibenden gewährt.

 3.  Der Werbetreibende hat Anspruch auf den seiner tatsächlichen Abnahme von Anzeigen 
innerhalb eines Jahres entsprechenden Nachlass.

 4.  Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat 
der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschied zwischen 
dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass dem Verlag 
zurückzuerstatten.

 5.  Der Verlag behält sich die Platzierungen vor, Platzierungszusagen erfolgen ohne Gewähr.

 6.  Korrekturabzüge erfolgen nur auf ausdrücklichen Wunsch des Auftraggebers. Die Kosten 
hierfür trägt der Auftraggeber.

 7.  Anzeigen, die auf Grund ihrer Gestaltung für den Leser nicht als bezahlte Veröffentlichung 
zu erkennen sind, erhalten einen Vermerk wie z. B. »PR-Veröffentlichung« oder »Die Firma 
… informiert«.

 8.  Der Verlag behält sich vor, Anzeigen (auch im Rahmen eines Abschlusses) abzulehnen.

 9.  Der Auftraggeber ist für die rechtzeitige Lieferung einwandfreier Druckunterlagen selbst ver-
antwortlich. Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, garantiert der Verlag eine einwandfreie 
Wiedergabe im Rahmen der technischen Möglichkeiten. Bei der Lieferung unvollständiger 
oder mangelhafter Druckunterlagen übernimmt der Verlag keine Haftung für die Richtig-
keit und Güte der Wiedergabe. Der Verlag haftet nicht für die Richtigkeit elektronisch und 
telefonisch übermittelter Anzeigen oder eventueller Änderungen.

10.  Der Auftraggeber hat bei unleserlichem oder unvollständigem Abdruck seiner Druckvorlagen 
Anspruch auf eine Ersatzanzeige oder Zahlungsminderung, wenn dadurch der Zweck der 
Anzeige beeinträchtigt wurde. Reklamationen müssen innerhalb von einer Woche nach 
dem Erscheinen der Anzeige schriftlich geltend gemacht werden. Fehlerhaft gedruckte 
Kontrollangaben und Kennziffern berechtigen den Auftraggeber nicht zur Mängelrüge.

11.  Korrekturabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert oder wenn der Verlag sie 
für nötig hält. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der zurückgesandten 
Korrekturabzüge. Werden diese vom Auftraggeber nicht fristgerecht zurückgesandt, gilt die 
Genehmigung zum Druck als erteilt. 

12.  Mitbewerber können nicht ausgeschlossen werden.

13.  Gibt der Auftraggeber keine Größe für seine Anzeige vor, so wird die tatsächliche Größe 
der Anzeige berechnet.

14.  Der Verlag kann jederzeit die weiteren Ausführungen eines Auftrages bis zur Bezahlung 
eines offenen Saldos zurückstellen, auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses 
ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel, und er kann Vorauszahlung 
verlangen. Für den Fall des Zahlungsverzuges oder einer Stundung ist der Verlag berechtigt, 
die ihm tatsächlich entstehenden Kosten in Rechnung zu stellen.

15.  Der Verlag liefert ein oder mehrere Exemplare der vollständigen Zeitung als Beleg.

16.  Kosten für erhebliche Änderungen eingereichter Manuskripte und Unterlagen für die An-
fertigungen von Lithos, Filmen und Zeichnungen sowie Retuschearbeiten gehen zu Lasten 
des Auftraggebers.

17.  Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung des Auftraggebers zurückgesandt. 
Die Pflicht zur Aufbewahrung endet drei Monate nach Ablauf des Auftrages.

18.  Durch höhere Gewalt begründete zeitweilige Unterbrechungen der Anzeigenveröffent-
lichungen entbinden nicht vom Vertrag. In solchen Fällen verlängert sich die vereinbarte 
Abnahmefrist entsprechend. Die Forderung von Schadensersatz ist ausgeschlossen.

19.  Bei Zwangsvergleichen und Konkursen entfallen die eingeräumten Nachlässe.

20.  Der Auftraggeber ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass er alle Rechte an dem in seinen 
Anzeigen verwendeten Material besitzt.

21.  Der Auftraggeber haftet für alle Schäden, die dem Verlag von Dritten auf Grund presserechtlicher 
oder anderer Vorschriften (z. B. Abdruck einer kostenlosen Berichtigung) im Zusammenhang 
mit veröffentlichten Anzeigen entstehen. Der Auftraggeber ist dafür verantwortlich, dass seine 
Anzeigen keine Verstöße gegen bestehende Gesetze und Verordnungen enthalten. Auch für 
hieraus dem Verlag entstehende Nachteile haftet der Auftraggeber. Der Verlag ist insbeson-
dere nicht verpflichtet, Anzeigen auf ihre wettbewerbsrechtliche Zulässigkeit zu überprüfen.

22.  Die Werbeagenturen sind verpflichtet, sich an die Preisliste des Verlages zu halten. Die vom 
Verlag gewährte Mittlergebühr darf an den Werbetreibenden in keiner Form weitergegeben 
werden.

23.  Es gelten im übrigen die allgemeinen Geschäftsbedingungen für Anzeigen und Fremdbei-
lagen in Zeitungen.

24.  Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Per-
sonen des öffentlichen Rechts oder bei öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist bei Klagen 
Gerichtsstand der Sitz des Verlages. Soweit Ansprüche des Verlages nicht im Mahnverfahren 
geltend gemacht werden, bestimmt sich der Gerichtsstand bei Nicht-Kaufleuten nach deren 
Wohnsitz. Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt, auch bei Nicht-Kaufleuten, zum 
Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt oder hat der Auftraggeber nach Vertragsabschluss 
seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des Gesetzes 
verlegt, ist als Gerichtsstand der Sitz des Verlages vereinbart.


